
Bebauungsplan Nr. 713
Haverbeck

Änderungsbereich
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Planzeichenerklärung

1. Art der baulichen Nutzung  (§ 4 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete  (§ 4 BauNVO)  s. textl. Fests. Nr. 1

2. Maß der baulichen Nutzung  (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Geschoßflächenzahl - als Höchstmaß  (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB,

§ 16 BauNVO)

Grundflächenzahl  (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

s. textl. Fests. Nr. 2

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

Zusätzliche Kennzeichnung der überbaubaren Fläche

Hauptfirstrichtung s. textl. Fests. Nr. 4

4. Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  (a und b) 

s. textl. Fests. Nr. 5

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

(z.B. § 16 Abs. 5 BauNVO)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

Maßzahl

F+R

20,0

WA

I

Zahl der Vollgeschosse - als Höchstmaß

Bäume zu pflanzen und deren Erhaltung

E

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hameln hat in
seiner Sitzung am  24.10.2018  dem Entwurf der
Bebauungsplanänderung und der Begründung zuge-
stimmt sowie die öffentliche Auslegung beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung ist gemäß § 3
(2) BauGB am  16.11.2018  ortsüblich bekannt-
gemachtworden. Der Entwurf der Bebauungsplan-
änderung hat mit Begründung vom  27.11.2018  bis
02.01.2019  öffentlich ausgelegen.

Die Bebauungsplanänderung sowie Ort und Zeit der
Einsichtnahme sind gemäß § 10 (3) BauGB zusammen
mit Hinweisen auf §§  44 (3) und  (4)  sowie 215 (1)
BauGB am  13.05.2019  im Internet unter
https://www.hameln.de/de/buergerservice-verwaltung/
buergeranliegen/bekanntmachungen/aktuell/
bekanntgemacht worden. Die Bebauungsplanänderung
ist damit am  13.05.2019  in Kraft getreten. Auf die
amtliche Bekanntmachung ist am  14.05.2019  in der
Tageszeitung "Deister- und Weserzeitung" hingewiesen
worden.

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Bebau-
ungsplanänderung ist eine Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften beim Zustandekommen der Be-
bauungsplanänderung und sind Mängel der Abwägung
nicht geltend gemacht worden.

Hameln, den  05.08.2018
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

gez. Klank

Bauoberrätin

Hameln, den  14.05.2019
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

gez. Klank

Bauoberrätin

Hameln, den  09.01.2019
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

gez. Klank

Bauoberrätin

Hameln, den ............................
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

Bauoberrätin

Entwurfsbearbeitung:
Abteilung Stadtentwicklung und Planung der Stadt
Hameln.

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hameln hat in
seiner Sitzung am ............................... die Aufstellung
der Bebauungsplanänderung (Änderungsbeschluss)
beschlossen. Der Beschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB
am ............................... ortsüblich bekanntgemacht
worden.

Der Rat der Stadt Hameln hat in seiner Sitzung am
09.05.2019  nach der Prüfung der Anregungen gemäß
§ 3 (2) BauGB die Bebauungsplanänderung als
Satzung gemäß § 10 (1) BauGB sowie die Begründung
beschlossen.

L.S.L.S. L.S.

Hameln, den ............................
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

Bauoberrätin

Hameln, den  10.05.2019
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

gez. Klank

Bauoberrätin

L.S.L.S.

Hameln, den 10.05.2019

gez. C. Griese

Oberbürgermeister

L.S.

Aufgrund der  §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und des § 84 der Niedersächsischen Bauord-
nung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46) sowie des § 58 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 575), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes
vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48) , hat der Rat der Stadt Hameln in seiner Sitzung am   09.05.2019  den
Bebauungsplan Nr.  713  Änderung 1, bestehend aus den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen
einschließlich örtlicher Bauvorschriften über die Gestaltung als Satzung beschlossen.

Bebauungsplan Nr. 713 Änderung 1
"Auf dem Berge"

Maßstab 1:1.000

Geltungsbereich:
für das Flurstück: 97/72 tlw., Flur 5, Gemarkung Haverbeck

Übersichtsplan ohne Maßstab

Zeichnerische Festsetzungen
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